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Vorwort 

Von der „Flut der Ehescheidungen, welche . . . noch immer mit großer Heftig-
keit gegen die Mauern der . . . Gerichte brandet", schrieb Siegelmann recht an-
schaulich schon 1949 in einem längst vergriffenen Erläuterungsbuch, um die Be-
deutung der Hausratsverordnung hervorzuheben. Die „Flut" brandet noch im-
mer, an- und abschwellend, wobei die Hausratsteilung mit zunehmendem Wohl-
stand mehr in den Hintergrund trat. Es lohnte sich nicht, um jeden Stuhl zu 
streiten, den man einfacher und schneller neu erwerben konnte. 

Arbeitslosigkeit, steigende Preise und steigende Mieten haben dazu geführt, 
daß um Hausrat und Ehewohnung wieder häufiger prozessiert wird. Der Bundes-
gerichtshof hat wiederholt den weiten Anwendungsbereich und die Bedeutung 
der Hausratsverordnung herausgestellt, so z. B. mit der Feststellung, daß Hausrat, 
der nach der HausrVO verteilt werden kann, nicht dem Zugewinnausgleich un-
terliegt (BGH FamRZ 84,144,146), oder daß auch Gegenstände von hohem Wert 
einschließlich kostbarer Kunstgegenstände zum Hausrat gehören können (BGH 
FamRZ 84, 575). 

Auch der Gesetzgeber ist nicht untätig geblieben. Von dem „Gesetz zur Ände-
rung unterhaltsrechtlicher, verfahrensrechtlicher und anderer Vorschriften" 
(UÄndG) vom 20.2. 1986, das am 1. April 1986 in Kraft trat, wird das Hausrats-
verfahren unmittelbar und mittelbar betroffen. Mit dem neugeschaffenen § 1361 b 
BGB besteht nunmehr die gesetzliche Grundlage zur Aufteilung oder Zuweisung 
der Ehewohnung schon vor Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens. Dement-
sprechend ist der Anwendungsbereich des §18a HausrVO auf § 1361b BGB er-
streckt worden (die letztgenannte Vorschrift ist abgedruckt und kommentiert un-
ter § 18a Rdn.25ff). Zahlreiche Änderungen des Verfahrensrechts wirken sich 
auch auf das Hausratsverfahren aus und waren nach der Verkündung (BGBl. 
S. 301) einzuarbeiten. 

Die wechselvolle Geschichte des Gesetzes läßt sich nachlesen in der BR-
Drucks. 501/84 (Gesetzentwurf der Bundesregierung), 501/1/84 (Empfehlungen 
der Ausschüsse), 501/2/84 (Antrag des Landes Niedersachsen), 501/3/84 (Antrag 
anderer Bundesländer), Stellungnahme des Bundesrats v. 7.12.84 (Beschluß) in 
der BR-Drucks. 501/84, sowie in der BT-Drucks. 10/2888 (Gesetzentwurf der 
Bundesregierung v. 21.2.85, S. 1; Stellungnahme des Bundesrates S.42 aaO; Ge-
genäußerung der Bundesregierung S. 50 ff aaO). In der vom Rechtsausschuß des 
Bundestages veränderten Form (BT-Drucks. 10/4514) wurde das Gesetz vom 
Bundestag und am 31.1. 1986 auch vom Bundesrat verabschiedet. Bedeutsam für 
das Hausratsverfahren sind u.a. die Änderungen der §§72 und 119 Abs. 1 Nr. 1 
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und 2 GVG (Rückkehr zum Prinzip der formellen Anknüpfung), §200 Abs. 1 
Nr. 5 b GVG (isolierte Verfahren nach der HausrVO sind jetzt kraft Gesetzes Fe-
riensachen), §45 Abs. 2 ZPO (über die Ablehnung eines Familienrichters/Haus-
ratsrichters entscheidet das OLG), § 78 Abs. 2 ZPO (Anwaltsvertretung am Haus-
ratsverfahren beteiligter Dritter), §529 Abs. 3 i .V. m. §621 e Abs. 4 ZPO (einge-
schränkte Prüfung des Berufungsgerichts, ob eine Familiensache vorliegt) und die 
Übergangsvorschriften Art. 6 Nr. 6 und 7 des UÄndG. 

Ein Schwerpunkt der gesetzlichen Neuregelung ist die Gewährleistung von 
mehr Einzelfallgerechtigkeit im Unterhaltsrecht bei einseitig evidentem Fehlver-
halten. Dieser Gesichtspunkt wird auch in Angelegenheiten der Hausratsteilung 
und Wohnungszuweisung angemessen zu berücksichtigen sein (s. §2 Rdn.2, §9 
Rdn. 13, §20 Rdn.9). 

Der vorliegende Band will in handlicher Form die Möglichkeit bieten, sich 
schnell einen Überblick zu verschaffen über den gegenwärtigen Rechtszustand, 
und will versuchen, aus der Vielfalt auftauchender Fragen möglichst viele nach 
dem neuesten Stand zu beantworten. Zahlreiche Verweisungen innerhalb des 
Werkes und ein ausführliches Sachwortverzeichnis werden dazu beitragen. Anre-
gungen und ergänzende Hinweise nehmen Verfasser und Verlag jederzeit gern 
entgegen. Für die Beratung und Unterstützung durch den Verlag möchte ich an 
dieser Stelle meinen besonderen Dank sagen. 

Berlin, im April 1986 H.-W. Fehmel 
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Vorbemerkungen 

1. Anlaß für die HausrVO war die Verknappung von Wohnraum und Haus- 1 
rat während des Zweiten Weltkriegs. Die starre Teilungsregelung des §753 BGB 
(Teilung durch Verkauf) führte häufig dazu, daß keiner der Ehegatten den Haus-
ratsgegenstand behielt. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg als unbefrie-
digend empfunden worden, und seither hatte es in der Rechtsprechung und Lite-
ratur nicht an Versuchen gefehlt, diese „echte Gesetzeslücke" im Interesse der 
Ehepartner und ihren Bedürfnissen entsprechend auszufüllen (Schubert JZ83, 
939) und die umfassende Zuständigkeit eines Gerichts für Person und Familie zu 
begründen (Salgo FamRZ84, 221). Nach Anhörung der Oberlandesgerichte -
wobei das OLG Königsberg bereits damals bedauerte, daß die Schaffung eines 
„Familiengerichtes" derzeit nicht möglich sei (Schubert aaO S. 942) - , wurde die 
HausrVO als 6.DVO zum EheG am 21.10. 1944 verkündet und trat am 1.11. 
1944 in Kraft. 

2. Zweck der HausrVO ist es, die nach Auflösung der Ehe erforderliche Ver- 2 
mögensauseinandersetzung für den Bereich der Hausratsgegenstände in einem 
schnellen und den Bedürfnissen des Einzelfalls angepaßten Verfahren zu vollzie-
hen (BGH FamRZ 84, 144 = NJW84, 484); auch für die Ehewohnung ermög-
licht die HausrVO eine schnelle Auseinandersetzung. 

3. Die Bedeutung der HausrVO ist, nachdem die Verknappung der Kriegs- 3 
und Nachkriegszeit überwunden ist, zwar geringer geworden (Gernhuber 
Lehrb. §29111; Vlassopoulos S.94). Sie sollte aber im Hinblick auf ihre vielfälti-
gen Anwendungsbereiche nicht unterschätzt werden. So sind z. B. auch die häu-
figen Streitigkeiten getrennt lebender Eheleute wegen Beiseiteschaffung von 
Hausrat im Hausratsverfahren zu erledigen (BGH FamRZ82, 1200); außerdem 
gilt die Ausschließlichkeit des Hausratsverfahrens nicht nur für alle Besitz-, Be-
nutzungs- und Herausgabestreitigkeiten zwischen scheidungswilligen und ge-
schiedenen Ehegatten, sondern auch für den Wertausgleich, so daß die Berück-
sichtigung im Zugewinnausgleich ausgeschlossen ist (BGH FamRZ 84, 144 = 
NJW84, 484). Der Mangel an preisgünstigem Wohnraum führt auch heute häu-
fig zu erbitterten Auseinandersetzungen um die Ehewohnung. 

Allerdings ist die Hausratsverteilung „bei Richtern und Anwälten in der Pra- 4 
xis durchweg unbeliebt" (Lynker JurBüro79, 956). Trotz der umfangreichen 
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Vorbemerkungen 

Kleinarbeit sind die Anwaltsgebühren auf die Hälfte reduziert, §63 Abs. 3 BRA-
GO. 

5 Andererseits sind, um ein Ausufern des Streits zu verhindern, die Rechtsmittel 
eingeschränkt, §14 HausrVO (Beschwerdewert 1000,-DM) und §620c ZPO. 
Außerdem kann der Tatrichter hier, wie beim Zugewinnausgleich, unerfreulichen 
und wirtschaftlich wenig ergiebigen Schreitigkeiten dadurch begegnen, daß er die 
Darlegungs- und Beweisregeln in einer dem wirtschaftlichen Gewicht des jeweili-
gen Streitpunktes angemessenen Weise handhabt; Kleinlichkeit ist zu vermei-
den (BGH FamRZ84, 144 = NJW84, 484). Die Vermutung des §8 Abs.2 
HausrVO beruht auf der Erwägung, daß das Auseinandersetzungsverfahren nach 
Möglichkeit nicht durch zeitraubende Aufklärungen darüber, wer nach dem BGB 
Eigentümer der einzelnen Gegenstände ist, aufgehalten werden soll; eine weitere 
Beweisregel gibt im Falle des gesetzlichen Güterstandes der Zugewinngemein-
schaft §1370 BGB durch den surrogierenden Erwerb (Baumgärtel-Laumen, 
Rdn. 3 und 4 zu § 1361 a BGB). 

6 4. Die Weitergeltung der HausrVO ist anerkannt. Die VO ist praktisch unbe-
einflußt von nationalsozialistischem Gedankengut (Schubert JZ83, 939, 943). 
Das gilt auch für die „Erfordernisse des Gemeinschaftslebens" in §2 S.2 
HausrVO, der nicht an die nationalsozialistische Gemeinschaftsideologie an-
knüpft (so aber AK-Derleder Rdn. 2 zu § 2 und nachstehend Rdn. 9 zu § 2). Die Be-
stimmungen der HausrVO stehen mit dem Grundgesetz in Einklang (BayObLG 
NJW61, 317; BayObLG FamRZ74,17; Breetzke DRiZ56,170). 

7 5. Änderungen der HausrVO erfolgten in jüngerer Zeit durch das 1. EheRG 
u.a. wegen der Einführung des Zerrüttungsprinzips (die Berücksichtigung der 
„Ursachen der Eheauflösung" in §2 a.F. ist gestrichen worden), und wegen der 
jetzt möglichen Verbindung des Hausratsverfahrens mit der Scheidungssache, 
§§623 Abs. 1, 629 Abs. 1 ZPO. Außerdem ist durch das Gesetz zur Erhöhung von 
Wertgrenzen der Wert des Besch Werdegegenstandes in §14 HausrVO von 
500,-DM auf 1000,-DM erhöht worden. Schließlich ist durch das UÄndG 
(§1361 b BGB i .V.m. §18a HausrVO) die Möglichkeit geschaffen worden, schon 
vor dem Ehescheidungsverfahren die Ehewohnung zuzuteilen. 

8 6. Das Verfahren ist ein streitiges FGG-Verfahren, § 13 Abs. 1 HausrVO. Es 
ähnelt sehr stark einem Zivilprozeßverfahren, denn zwei Parteien mit widerstrei-
tenden Interessen stehen sich gegenüber (BGHZ18,143 = NJW55,1355). 

9 Wird das Hausratsverfahren als Folgesache betrieben, so besteht für die Par-
teien in allen Rechtszügen Anwaltszwang (§78 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO), und zwar 
auch dann, wenn Abtrennung nach § 628 ZPO erfolgt oder nur die FG-Folgesache 
Hausrat angefochten wird (Bergerfurth, Anwaltszwang, Rdn. 344-350). Der An-
waltszwang galt in Folgesachen nach dem bisherigen Recht (§ 78 Abs. 1 Nr. 2 a. F. 
ZPO) an sich auch für die Beteiligten wie z. B. Vermieter, Grundstückseigentü-
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Vorbemerkungen 

mer, Untermieter (auch dieser ist zu beteiligen, OLG Hamm JMB1 NRW 51,214, 
215). Dies wurde vielfach als zu weitgehend empfunden (vgl. BT-Drucks. 
10/2888 S. 15 unter 2b) cc)); deshalb wurde schon nach bisherigem Recht für aus-
reichend gehalten, die Beteiligten ohne Anwalt zu hören (Schwab Rdn. 850; s. a. 
§ 7 Rdnrn. 4 und 14). Die Neufassung des §78 Abs. 2 ZPO durch das UÄndG stellt 
klar, daß sich Drittbeteiligte im Hausratsverfahren nicht anwaltlich vertreten 
lassen müssen. Für Folgesachen ergibt sich dies aus §78 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO 
(eine weitere Beschwerde nach §621 e Abs. 2 ZPO zum Bundesgerichtshof ist im 
Hausratsverfahren in keinem Fall gegeben, vgl. Zöller-Philippi, ZPO, Rdnrn. 41 
und 43 zu §621e). Für isolierte Familiensachen folgt dies daraus, daß das Haus-
ratsverfahren nicht zu den unter Nr. 2 aaO angeführten Verfahren gehört. 

Wird allerdings irrtümlich eine Nichtfamiliensache vor dem Familienge-
richt anhängig gemacht (§78 Abs.2 S. 1 ZPO macht deutlich, daß der Absatz2 
nur den Anwaltszwang in Familiensachen regelt), so richtet sich der Anwalts-
zwang nach den für ein Verfahren dieser Art sonst maßgebenden Vorschriften 
(BT-Drucks. 10/2888 S.22 zu 2a)). 

Über die Einzelheiten des Verfahrens enthalten die §§ 11—18a HausrVO nähere 
Bestimmungen (s. dazu Vorbem. vor § 11). 

Auch diejenigen Hausratsangelegenheiten, die ihre materielle Grundlage im 1 0 
BGB haben (§§1361 a und 1361 b BGB), unterfallen dem Verfahren der HausrVO. 
Diesem Verfahren unterworfen sind ferner Streitigkeiten getrennt lebender 
Ehegatten über eigenmächtig von einem Ehegatten aus der Ehewohnung ent-
fernte Hausratsgegenstände, wenn der andere Ehegatte die Wiederherstellung der 
alten Besitzverhältnisse verlangt (BGH FamRZ82, 1200 = JZ83, 73 m.Anm. 
Walter JZ83, 54). Auch der einstweilige Rechtsschutz in diesem Rahmen ist Fa-
miliensache, § 23 b Abs. 1 S. 2 Nr. 8 GVG; es darf nur eine einstweilige Anordnung 
gem. § 13 Abs. 4 HausrVO ergehen, eine einstweilige Verfügung durch den Pro-
zeßrichter ist unzulässig (BGH aaO; s. a. Rdn. 19 ff zu § 18a). 

Bei Tod eines Ehegatten ist die Fortsetzung des (isolierten) Hausratsverfah- 11 
rens gegen den Erben nicht zulässig (OLG Hamm FamRZ65, 220; Gernhuber 
Lehrb. §29111), da die Rechtsposition der Ehegatten im Hausratsverfahren 
höchstpersönlicher Natur ist; nur wegen der Kosten kann das Verfahren fortge-
setzt werden (Rolland, Rdn. 5 zu § 1). 
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ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1. Aufgabe des Richters 

(1) Können sich die Ehegatten anläßlich der Scheidung nicht darüber ei-
nigen, wer von ihnen die Ehewohnung künftig bewohnen und wer die 
Wohnungseinrichtung und den sonstigen Hausrat erhalten soll, so regelt 
auf Antrag der Richter die Rechtsverhältnisse an der Wohnung und am 
Hausrat. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Streitigkeiten werden nach den Vorschrif-
ten dieser Verordnung und den Vorschriften des Zweiten und des Dritten 
Titels des Ersten Abschnitts im Sechsten Buch der Zivilprozeßordnung be-
handelt und entschieden. 

Übersicht 

Rdn. 
I. Allgemeines 

1. Änderung des Gesetzes-
textes 1 

2. Keine Änderung des An-
wendungsbereiches 

a) Zusammenhang mit Ehe-
scheidungsverfahren 2 

b) Gegenständlicher Anwen-
dungsbereich (ausschließ-
lich Geltung für Ehe-
wohnung und Hausrat/ 
Abgrenzung zum 
Zugewinnausgleich) 3 
Regelungsmöglichkeit im 
einzelnen 4—6 
Zurückbehaltungsrecht . . 7 

c) Abgrenzung gegen Dritte . 8 
Tod eines Ehegatten 9 - 1 1 

Rdn. 
II. Voraussetzungen 

1. Scheidung als Anlaß 12 
Anwendbarkeit bei 
Getrenntleben 13 
„Streit um Ehewohnung" . 14 

2. Fehlende Einigung 15-16 
Ergänzungsbedürftige 
Einigung 17 
Zuständigkeit des Prozeß-
gerichts nach erfolgter 
Einigung 18—19 
Einverständnis des 
Vermieters 20 
Streit über erzielte 
Einigung 21 -22 
Teilweise Einigung 23 

3. Antrag 24 
Anwaltszwang 25 
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